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Liebe Roßleithnerinnen! 
Liebe Roßleithner! 
 
 

In diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die neuen und 
geänderten ÖBB-Fahrpläne, die mit 14. Dezember 2008 in Kraft 
getreten sind. 

Leider ist mir vermehrt zu Ohren gekommen, dass diese Änderungen für 
unsere Region eine wesentliche Verschlechterung bringt. Die 
Zugverbindungen von Kirchdorf nach Roßleithen sind angeblich 
drastisch gekürzt worden.  

Ich habe daraufhin bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, die 
zuständigen Stellen informiert und um Stellungnahme gebeten. Zur Zeit 
bearbeitet das Büro von Landeshauptmannstellvertreter Erich Haider, 
als zuständiges Verkehrsressort dieses Problem. Es ist mir zugesichert 
worden, dass an einer Lösung des Problems gearbeitet wird. 

Ich bitte alle Pendler und Schüler deshalb noch um etwas Geduld und 
hoffe sehr, dass wir diese Verschlechterung bald wieder ausmerzen 
können. 
 
Sehr erfreulich ist auch, dass wir die Förderrichtlinien für heimische 
Betriebe wieder für die nächsten 3 Jahre beschlossen und sogar 
erweitert haben. Nicht nur dass den Betrieben für neu geschaffene 
Arbeitsplätze die Kommunalsteuer zu 50% rückvergütet wird ist neu 
dazugekommen, dass auch für Lehrlinge im 1. Lehrjahr  dieselbe 
Förderung in Anspruch genommen werden kann. Alle interessierten 
Betriebe können sich über die genaue Vorgangsweise am Gemeindeamt 
informieren bzw. die Richtlinien am Gemeindeamt abholen. 
 
In der Gemeindezeitung „Roßleithen in Wort und Bild“ haben Sie 
sicherlich den „Ball der Oberösterreicher“ am 24.01.2009 in Wien 
entdeckt. Vorverkaufskarten liegen am Gemeindeamt auf. Der 
Bustransfer von Roßleithen nach Wien u. retour ist kostenlos. Nützen 
Sie diese Gelegenheit. 
 
Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
lustigen und stimmungsvollen Jahresausklang, bitte Sie jedoch bei 
den diversen Silvesterknallereien auf die Nachbarschaft Rücksicht zu 
nehmen. 
 
Ihre Bürgermeisterin 
Gabi Dittersdorfer 
 



 
Seite -2- 

 
 

 

���� NEUE   BUSFAHRPLÄNE   FA. RIEDLER 
 
 
Seit 14. Dezember 2008 gelten auf der Strecke zwischen Hinterstoder und Windischgarsten neue 
Busfahrpläne. Auf diese Beilage wird daher besonders hingewiesen. 
 
 
 
 

���� ÖBB-PERSONENVERKEHR AG – NEUE FAHRPLÄNE 
 
 
Die ÖBB-Personenverkehr AG informiert: 
 
Am 14. Dezember 2008 tritt der neue Fahrplan der ÖBB-Personenverkehr AG in Kraft. Europaweit 
führen alle Bahnen an diesem Tag den Fahrplanwechsel durch, um neue Fahrzeuge oder Strecken in 
Betrieb zu nehmen, neue Verbindungen einzuführen und Verbesserungen umzusetzen. 
 
Im Zuge dieser Optimierung sind im Fahrplangefüge der ÖBB erhebliche Veränderungen 
notwendig. Diese Umstellung ist in einigen Regionen mit deutlichen Änderungen im Vergleich zum 
bisherigen Fahrplan verbunden. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass diese Umstellung im 
Sinne aller unserer Kunden notwendig ist. 
Als Service und Information über die Angebote der ÖBB-Personenverkehr AG in den betroffenen 
Regionen sind in den vergangenen Wochen entlang der einzelnen Strecken an Haushalte und 
Firmen Streckenfahrpläne verteilt worden, damit unsere Kunden über den Fahrplanwechsel bestens 
Bescheid wissen. Weiters liegen die Streckenfahrpläne auch an den Personenkassen der Bahnhöfe 
auf oder sind im Internet abrufbar. Informationen zu den Bahnhöfen finden Sie unter www.oebb.at .    
Wenn Sie den Namen der Gemeinde eingeben, erhalten Sie alle relevanten Angaben zum Bahnhof 
bzw. zur Haltestelle. Im Punkt „Fahrplanbild“ steht die Nummer des Streckenfahrplans, zu dem die 
Station gehört. Den Fahrplan dazu finden Sie ebenfalls direkt auf der Homepage der ÖBB. An den 
Stationen selbst hängen natürlich ab dem Tag des Fahrplanwechsels aktuelle Abfahrts- und 
Ankunftstafeln. 
 
 
 
 

���� HAUSNUMMERNABHOLUNG   -   ADRESSKORREKTUR 
 
 
Die Gemeinde erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass immer noch nicht alle neuen Hausnummern 
von den Hausbesitzern abgeholt und daher auch noch nicht an den Gebäuden montiert wurden. Die 
Hausbesitzer werden daher höflichst aufgefordert dies unverzüglich nachzuholen. 
 
Weiters erlaubt sich die Gemeinde wiederholt darauf hinzuweisen, dass bei Empfang von 
Postsendungen (Briefe, Pakete usw.) sofort die Adresse zu kontrollieren ist. Sollte noch die alte 
Adresse verwendet worden sein – BITTE SOFORT die Absender über die neue Adresse 
informieren.  
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Die Post stellt bis zu einem Jahr an die alte Adresse zu. Ein halbes Jahr ist bereits vergangen. Es 
nützt daher niemandem wenn nachher über die Post geschimpft wird. Es liegt eindeutig in der 
Eigenverantwortung der Einwohner, ihre neuen Adressen entsprechend bekanntzugeben. 
 
 
 
 

���� MÜLLABFUHRTERMINE   -   1. HALBJAHR 2009 
 
 
Die Müllabfuhr erfolgt jeweils von Montag bis Mittwoch (ausgenommen Feiertage), je nach 
Abfuhrroute, und findet im 01. Halbjahr 2009 an folgenden Tagen statt: 
 
 
 05.      und 07. Jänner  (auch 4-wöchentlich) 

19.,  20.  und 21. Jänner   
 02.,  03.  und 04. Februar (auch 4-wöchentlich) 
 16.,  17.  und 18. Februar  
 02.,  03.  und 04. März  (auch 4-wöchentlich) 
 16.,  17.  und 18. März  
 30.,  31. März  und 01. April  (auch 4-wöchentlich) 
 14.   und 15. April  
 27.,  28.  und 30. April  (auch 4-wöchentlich) 
 11.,  12.  und 13. Mai  
 25.,  26.     und 27. Mai  (auch 4-wöchentlich) 
 08.,  09.  und 10. Juni  
 22.,  23.  und 24. Juni  (auch 4-wöchentlich)  
 
 
 
 

���� BERUFSBILDENDE SCHULEN KIRCHDORF/KREMS 
 
 
Auf die Beilage wird besonders hingewiesen. 
 
 
 
 

���� LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE KLEINRAMING 
 
 
Auf die Beilage wird besonders hingewiesen. 
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���� SOZIALRECHTS-ÄNDERUNGSGESETZ 2008 
 ( HACKLERREGELUNG ) 

 
 
Hacklerregelung – Anträge bis 31. Dezember dieses Jahres stellen! 
 
Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2008 wurde die Langzeitversichertenregelung 
(„Hacklerregelung“) bis Ende 2013 verlängert. Roßleithner Frauen, geboren bis 31.12.1958, 
und Männer, geboren bis 31.12.1953, können unter bestimmten Voraussetzungen weiter mit 
dem 55. (Frauen) bzw. 60. Lebensjahr (Männer) in Pension gehen und das bis zumindest 
Ende 2013 ohne Abschlag. 
 
Voraussetzung sind bei Frauen 40, bei Männern 45 Beitragsjahre. Dabei werden 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsmonate, Monate der freiwilligen Versicherung, nachgekaufte 
Schul- und Studienzeiten, bis zu fünf Jahre Kindererziehung und maximal 30 Monate eines Zivil- 
oder Präsenzdienstes berücksichtigt.  
 

ACHTUNG: Auch Zeiten des Krankengeldbezuges und landwirtschaftliche sowie gewerbliche 
Ersatzzeiten werden nunmehr für die Hacklerregelung herangezogen. 
 
Wer durch diese Neuerungen die Anspruchsvoraussetzungen für die Hacklerregelung zu erfüllen 
glaubt, sollte umgehend einen Antrag bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt stellen, 
selbst wenn eine Pension bereits zuerkannt wurde. Durch die Antragstellung bis 31.12.2008 kann es 
nämlich zu einer rückwirkenden Zuerkennung der Pension ab 1.8.2008 und im Idealfall zur 
Anerkennung einer höheren als der bisherigen Pension kommen. 
 
Arbeiter oder Angestellte, die ihren Pensionsanspruch hinsichtlich der neuen Hacklerregelung 
prüfen lassen wollen, wird eine Beratung bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt 
empfohlen. Selbstständige sollten sich an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft wenden und Landwirte mit der Sozialversicherungsanstalt der Bauern Kontakt 
aufnehmen, ob und wann die Voraussetzungen für die Hacklerregelung erfüllt sind. 
 
 
 
 

���� OÖ. ZIVILSCHUTZVERBAND – SELBSTSCHUTZTIPP 
 
 
Auf die Beilagen des OÖ. Zivilschutzverbandes 
 
	 Brandschutz in der Weihnachtszeit 
	 Feiern ohne feuer(n) (Silvester) 
 
 wird besonders hingewiesen. 
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Dreijährige ldw. Fachschule KLEINRAMING 
Lebens- und Erlebnisschule 

Abendschule für Erwachsene 
4442 Kleinraming, Mühlenweg 6,Tel.: 07252 30739 Fax DW 20 
Sekretariat: lwbfs-kleinraming.post@ooe.gv.at 

E: lwbfs.kleinraming@eduhi.at. I: http//www.asn-linz.ac.at/schule/lwbfs.kleinraming 

 
 

TTAAGG  DDEERR  OOFFFFEENNEENN  TTÜÜRR  
 
 
 

am Samstag, dem 24. Jänner 2009 
 von 10 bis 17 Uhr 

in der 

Dreijährigen ldw. Fachschule Kleinraming 
Einblick in eine Schule mit Weitblick 

 

• Präsentation der sechs Ausbildungsschwerpunkte 

• praktische Schülerarbeiten wie florales Design, Schmuck, 

Petits-Fours, Amuse-geules,  

Aperitifs u. Digestifs 

(Einkaufsmöglichkeit) 

• Vorstellung der Übungsfirmen 

• Kinderbetreuung 

• „G‘schmackiges“ aus der Kleinraminger Küche 

• Mehlspeisen zum Mitnehmen 

 

Auf Ihren Besuch freuen sich die Schüler/innen, die Lehrkräfte 
und die Direktorin. 
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